
Znr Finanzgeschichte Athens.
(Sohlu88.)

IV. Der Riebtersold.
Dass der Riohtersold am Anfang des peloponnesisohen Krieges

2 Obolen betrug, und duroh Kleoll gleioh nach dem Siege bei
Sphakteria, also im Herbst 425 auf 3 Obolen erhöht wurde, darf
jetzt wohl alB aUBgemacht Durch 13 Jahre iBt dann das
Tpu.ußoAov an die Heliasten bezahlt worden, bis die Oligarohie
der 400 im Frühjahr 411 alle Besoldungen absohaffte. Der
Grundsatz I.1t0'90v l.111h€Va (j)€PEtv JJllhEJJt4 apxij (Thuk. VIII 97)
ist auoh von der gemässigten Demokratie festgehalten
die Theramen,es naoh dem Sturz der Vierhundert in Athen ein
führte. Es war das eifrigste Streben der Führer der radioalen
Volkspartei, eines Kldophon, Arohedemos und anderer, die Wie
dereinfuhrung der Besoldungen durohzusetzen; dass es ihnen ge
lang, beweist die Klage des Aristophanes aus dem Jahre 406/5,
die Riohter allein versohlängen alle Staatseinnahmen 1.

Damit i8t natitrlioh noch nioht gesagt, dass der Richteraold
auch in der alten Höhe wiederherge8tellt wOl'den 8ei. Böckh
meint freilich (Staatsh. 12 331) <e8 werde Niemand glauben; dass
die Athener den Sold zum Schaden ihres Beutels wieder herab
gesetzt hätten'; aber diese 8elben Athener hatten ja eben erst
im Jahre 411 den Riohtersold nioht nur, sl'lndern alle Besol
dungen <zum Sohaden ihres Beutels' ganz aufgehoben, und wenn
die Finanzlage in der letzten Zeit des peloponnesi80hen Kriege8
die Zahlung des Triobolon nooh nioht 'Vieder gestattete, so waren
dooh 2 Obolen immerhin besser als gar nichts. In der That lässt
die Anspielung in den Frö8chen des Aristophanes (140), wo He~

rakles dem Dionysos den Weg nach dem Hade8 besohreibt:
vav1'f]<:; btaEEt M' ÖßOAW I.1weöv Aaßwv

und DionY8os antwortet
<pd)' 111<:; JJ€ya Mvaaeov Tt'av'taXoO 1'W M' ößoAw

kaum eine andere Erklärung zu, als dass der Richtersold damals
in Athen 2 Obolen betrug, wie der Soholia8t auoh ganz riohtig
gesehen hat. Ekklesiastsold wurde ja in dieser Zeit überhaupt
nicht bezahlt.

1 Arist. Frösche 1466 Ö blKUanlC; uOTIl KUTU'll'{V€1 ",OVOC;.
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Wer erinnert sioh hier nioht der verhältnissmässig sehr
ansehnliohen Summen, die laut Ausweis der Sohatzreohnungen in
410/9 und den folgenden J~hren für die <Diobelie' verwendet
worden sind? Was unter diesem Budgettitel: d~ T~V r.llwß€Alav
zu verstehen sei, dafür suchen wir in unserer Ueberliefenmg
vergeblioh nach Auskunft. Wir hören nichts, als was uns auch
der Name selbst sagt, dass eine Diobelie eine Zahlung von 2
Obolen ist. Der Zweok der Zahlung ist dabei offenbar zunäohst
ganz gleichgültig.

In unserem Falle nun die Diobelie nach der seit Böckh
herrschenden Ansicht für eine Geldspende an das Volk bei fest
liohen Gelegenheiten, also ein Theorikoll angesehen, Irgend ein
zwingender Grund fiir diese Annahme liegt aber nioht nur nicht
vor, sondern sie lässt sich aus unSCl'cn Sohatzrenhnungen selbst
vollständig Das Theol'ikon nämlioh wurde selbst in
den Zeiten der ausgeal'teten Demokratie nur an einer beschränkten
Zahl von Festtagen bezahlt, dann aber jedesmal in einem~etrage,

,J

der die armselige Bagatelle von 2 Obolen bei Weitem überstieg.
Philonhoros gibt an (fr, 85), das Theorikon habe zu Anfang sich
auf eine Drachme fül' jeden Biirger belaufen; später si:...d zum
Theil viel grössere Summen bezahlt worden. Unsere Schatz
rechnungen dagegen dass fUr die Diobelie sehr oft und
in sehr kleinen Beträgen Zahlungen geleistet worden sind, z' B.
in der zweiten Prytanie von 407/6 nicht weniger als 10 Mal,
und in Beträgen bis herab zu 12, ja zn 61j2 Drachmen. Sollten
die Athener in dieser bedrängten Zeit sich jeden dritten
oder vierten Tag den Luxus einer Theorikenspende gestattet haben?
Und was bedeuten denn 12 Drachmen gegenüber einem Edor
derniss, das sich fiir die gesammte in Athen anwesende Bürger
schaft doch auf mindestens 4000 Drachmen belaufen musste, wenn
2 OboIen auf den Mann zur Vertheilnng kamen?

Also an das Theorikon dürfen wir bei der Diobelie keines
falls denken. Dann bleibt aber niehts übrig, als diesen Budget
titel auf den Richtersold zu beziehen, der in dieser Periode, wie
wir gesehen haben, gerade 2 Obolen betragen hat. Bei dieser
Annahme erklären sich ohne jecle Schwierigkeit sowohl die häu-
figen Zahlungen, wie die Beträge; denn der Heliasten-
sold wurde zunächst aus den Einnahmen der Justizver-
waltung, d. h. den Gerichtskosten, bestritten, und erst wenn diese
nicht ausreichten, musste aus der Staats- resp. Bundeskasse Zu
schuss geleistet werden.
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Böckh wendet hier ein, der Richtersold sei von den Kola
kreten bezahlt worden, während die .Zahlungen für die Diobelie
an die Hellenotamien geleistet werden. Der Einwand ist von
einer verblüffenden Richtigkeit. Gewiss zahlten die Kolakreten
den einzelnen Heliasten den Sold aus, aber wovon? Solange ihre
eigenen Fonds ausreichten, die sioh vor allem aus den Gerichts
geldern füllten, nattirlich aus diesen. Und wenn diese Fonds er
schöpft waren? Nun, da die meisten der in Athen zur Zeit
der Bliithe des Reiohes verhandelten Prozesse Sachen der Btindner
betrafen, war es nicht mehr wie billig, dass die Kosten der
Reohtspflege von der Bundeskasse getragen wurden; und so ist
es denn auch tiberliefert, dass der Heliastensold aus den Tributen
bestritten wurde 1. ::Mit anderen Worten, reichten die Gerichts
gelder nioht aus, so hatten die Hellenotamien das Fehlende zu
ergänzen. Hatten nun auoh die Hellenotamien keine Fonds, so
blieb ihn.en eben nichts übrig, als sich die nöthigen Gelder von
den Schatzmeistern der Athena zu versohaffen, ganz wie bei den
übrigen auf ihre Kasse angewiesenen Ausgaben, die sie nicht
selbst zu leisten im Stande waren. Eine direete Zahlung der
Schatzmeister an die Kolakreten aber war in jedem Falle aus
gesehlo'ssen.

Es bleibt noch eine andere Sohwierigkeit zu erörtern. In
der zweiten Prytanie des Jahres 407/6 sind dreimal Zahlungen
el~ TqV lHUJßeAiav >A8l'Jval~ NIKJ;l verzeichnet. Das soll naell
Kirchhoff eine Geldspende an das Vollr zu Ehren dieser Göttin
gewesen sein. Nun wird in unseren Schatzreohnungen bei den
Zahlungen für die Diobelie niemals hinzugesetzt, zu Ehren wel
cher Gottheit, oder für welc1les Fest sie gezahlt wird - natür
lich, da es sich um den Richtersold handelt! - und von einer
solohen Geldspende zu Ehren der Athena Nike findet sich in
unserer ganzen sonstigen Ueberlieferung nioht die geringste Spur2•

Auch sind die unter der Rubrik d~ Tilv blUJßeAiav >A8fjvaiq
NiKlJ verzeiohneten Summen so gering - das eine ::Mal 946 o(ler
986 Draohmen, das andere ::Mal gar nur 56 dass der Gedanke
an eine Geldvertheilung von vorn herein ausgeschlossen ist, oder
dooh sein Bollte. Da nun in der Rechnung von 410/9 aus dem

1 Schol. Arist. Wespen 684.
2 Kirchhoff CIA. I S. 88 'quoll quas ob caussas factum. Bit et qua

cxemplo fatendum 6st adhuc igrwmri'. Es ist ihm also selbst bei seiner
eigenen Erklärung nioht wohl gewesen.
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Schatz der Athenaea Nike bezahlte Bummen verzeichnet werden,
so kann gar kein Zweifel sein, dass auch in der Reohnung von
407/6 die Worte Et<; TnV blwßeM.av mit )M7Jva[~ NiKt;l keines
wegs unmittelbar zu verbinden sind, sondern der Zusatz 'Ael'Jva(~

NiKt;l nur die Provenienz der Gelder bezeiohnet. Alles hängen
am Buchstaben kann daran nichts ändern. In der Rechnung für
410/9 steht nämlich der Genetiv'M'1vaia<; NiKllC;;, während hier
der Da~iv stehen soll. Ob das richtig ist, lasse ioh dahingestellt,
um so mehr, als die Sache für die Entscheidung nnserer Frage
ganz irrelevant ist. Wer sagt uns denn, dass das verlorene
Präscript der Rechnnngsurkunde von 407/6 genau dieselbe Form
hatte, wie die Uebersohrift der Rechnung für 41O/9? Kann nicht
statt des Ausdruoks €K TWV €1lHeiwv ein Verbum gestanden
haben, das den Dativ regiert, EK TWV rrp0(fIOVTWV oder etwas
ähnliches?

Wie hoch hat sich nun aber der jährliohe Aufwand für die
Geriohte in der Zeit des peloponnesisohen Krieges belauf~n? Ari
stophanes bereohnet diese Ausgabe bekanntlioh im Jahre 423/2
auf 150 Talente; und Böckh hat keinen Anstand genommen, das
für baare Münze zu nehmen. Beut sind wir skeptisoher gewor
den, vielleicht auch zu skeptisch. So ist, was Fränkel 1 gegen
die Bereohnung des Aristophanes einwendet, vielleicht für das
IV. Jahrhundert richtig, für das V. Jahrhundert aber keineswegs,
oder doch nur mit gl'ossen Einschränkungen. Der Verfa.sser der
Schrift vom Staate der Athener (IH 7) betont ausdrücldioh, dass
der Mangel an Heliasten, neben der Nothwendigkeit, jeden Ge
riohtshof mit zahlreichen Geschworenen zu besetzen an der Ver
schleppung der Prozesse die Schuld trage. Nun zählte Athen,
abgesehen von den Klemchen, auch nach der Pest noch min
destens 20000 Bürger von über 20 Jahren, von denen nach den
Gesetzen der Bevölkerungsstatistik 14-15000 auf die Alters
klassen von 30 Jahren und darüber entfallen mussten. 6000
Beliasten mussten also, wenn man sie brauchte, zu finden sein,
besonders in der Kriegszeit, wo das Landvolk durch die Ver
wüstungen der Peleponnesier seinen Verdienst ve~loren hatte.
Ebenso ist es erst eine Bestimmung der nach-eukleidisohen Ver
fassung, dass an Volksversammlungstagen kein Gericht gehalten
werden dUrfte; im V. Jahrhundert bestand eine solche Beschrän-

1 Die· a.ttischen Geschworenengerichte S. 10 ff.
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kuug nicht 1. Aristophanes hat also mit seinem Ansatz yon 800
Gerichtstagen im Jahre doch nicht gar so stark übertrieben.

Jedenfalls beweisen die beständigen Invectiven des Diohters
gegen den Richtersold soviel, dass dieser Posten des Budgets
jährlich sehr beträohtliohe Summen yerschlungen hat. Einen
ungefähren Anhalt zu ihrer Berechnung gibt uns die Schatz
urkunde des Jahres 410/9, laut weloher an die Hellenotamien
mindestens 16 Talente 47871/ 2 Drachmen Etlj; Tllv (HwßEAtav, d. h.
wie wir oben gesellen haben, für den Heliastensold, übergeben
worden sind 2. Wäre statt der Diobelie damals noch das Trio
bolon bezahlt worden, so würde sich das Erforderniss auf 25
Talente erhöht haben. Dabei ist aber zu erwägen, dass diese
Summen bloss Zusohüsse sind, und also nur den Thei! des Auf
wandes den Richtersold darstellen, der aus den Gerichtskosten
nicht bestritten werden konnte. Ferner dürfen wir nicht ver
gessen, dass im Jahre 410/9 mehr als die Hälfte der Bundes
städte yon Athen abgefallen war, dass die lakedaemonisohe Ooou
pation von Dekeleia (Thuk. YI 91) und die Unsicherheit des
Meeres den Gang der Reohtspflege hemmen mussten, uml es end
lioh sehr fraglioh ist, ob die unter Alkibiades' Befehl stehende
Flotte, und damit auch die in ihrer Gewalt befindliohen hellespon
tischen und thrakischen Landschaften die Autorität der Gerichte
in Athen mehr anerkannten wie die Autorität der Yolksver
sammlung.

Es wird unter diesen Umständen sehr mässig ge,:,eohnet sein,
wenn wir annehmen, dass zur Bewältigung der laufenden Pro
zesse yor dem ionischen Aufstand eine doppelt BO grosse Zahl yon
Geriohtstagen erforderlioh war als im Jahre 410/9. Da zugleich
der Riohtersold damals um die Hälfte höher war, so erforderte
er den dreifachen Aufwand. Weiter ist zu berücksiohtigen, uass
bei einem Sold von nur 2 Obolen eine viel grössere Quote des
Bedarfs duroh die Gerichtskosten gedeckt werden konnte, als
wenn der Sold ein Triobolon betrug. Bestand z.B. ein Gerichts
hof aus 400 Heliasten, und die Geriohtskosten betrugen 100

1 Bamberg Hermes XIII 506, Meier und Sohoemann, der attische
Process bearbeitet von Lipsius S. 186.

2 Es ist sehr wahrsoheinlich, dass von den Zahlungen, deren Be
stimmung nioht angegeben wird, ein Theil für die Diohelie verwendet
werden sollte, wodurch sich die obige Summe möglicherweise noch be
tril.chtlich erhöht.
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Drachmen, so wurden im ersten Falle 3/4 des Soldes daduroh
gedeokt, im zweiten nur die Hälfte.

Dass die Gerichtskosten eine sehr bedeutende Einnahme
queUe des athenischen Staates bildeten, ist mehrfach bezeugt.
Wir wollen aber auch hier mässig reohnt~n, und nur annehmen,
dass bei einem Solde von 2 Obolen die Hälfte, bei einem Solde
von 3 Obolen folglioh % des Gesammtaufwandes aus dieser Quelle
bestritten werden konnte. Unter dieser Annahme erhielten wir
für das Jahr 410/9 eine Ausgabe für die Rechtspflege von min
destens 331/3 Talenten; für die Zeit von 425/4-413/2 also mit
Berüoksichtigung des oben gesagten eine 3 Mal höhere Summe;
d. h. 100 Talente oder darüber, von denen 1fs dureIl die Ge
richtskosten, 2/3 aus den Bundeaeinkünften gedeckt wurden.

2 ob.
1522 dr.
.. 8 dr.

1095 dr.

ob.
ob.

zusammen

V. Die Kosten des peloponnesischen Krieges.
Wir werden jetzt im Stande sein uns ein ungefähres Bnd

zu machen von der Höhe der Summen, die Athen in de.ll}ahren
431-404 für Kriegszwecke aufgewendet hat. BetraclIfen wir
zuerst die Zeit des archidamischen Krieges.

Die Anleihen bei den Tempelsohätzen während der 11 Jahre
von 433/2 -423/2 beliefen sich auf zusammen gegen 5550 Td.lente,
und zwar sind aufgenommen worden 1: während der 7 Jahre von
433/2

aus dem Schatz der Athena PoHas 4001 t.
aus dem Schatz der Athena Nike 22 t.
aus dem Schatz der anderen Götter 7 .6 t.

--:=-~--:::-::-:::-:::-:;------=--c:;--
zusammen t.

Dass der der Dracllmen bei der Anleihe aus dem Schatz
der Nil,e nur unvollständig erhalten ist, kommt nicht in Betracht;
um so mehr, dass bei der Summe der aus dem Schatz der anderen
Götter entliehenen Talente ein Zehner fehlt. Die GesamlIltsumme
der Allleihen aus diesen 7 Jahren wird demnach mit Kirc~hoff auf
ungefähr 4750 Talente zu veranschlagen sein.

In den 4: Jahren von 426/5-423/2 sind ferner bei dem
Schatz der Athena PoIiaa folgende Anleihen aufgenommen worden:

426/5: 261 t. 5640 dr.
425/4: 130 t.
424/3: 133 t.
423/2: 222 t.

1 Kirohhoff a, a. O. S. 31. CIA. I 273.
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Dazu kommt in dem letzten dieser 4 Jahre eine Anleihe bei dem
Schatz der Nike ,'on 6, bei dem Schatz der anderen Götter von
einigen 50 Talenten. Zusammen also beti'agen die Anleihen dieser
4 Jahre gegen 800 Talente. Da nun, wie wir ohen gesehen
haben, die Anleihen in den beirlen Jahren 433/2 und 432/1 (bis
zum ersten Einfall der Peloponnesier) gegen 600 Talente betragen
haben, so sind in den 9 ersten Kriegsjahren von 431/0-423/2
im Ganzen rund 5000 Talente von den Tempelschätzen entliehen
worden.

Dass ferner die Tribute und iiberhaupt die Bundeseillnahmen
dieser 9 Jahre ganz oder doch zum überwiegend Theil
rur verwendet wurden, zeigt eben der Umstand,

. I
dass Athell seit Anfang des Krieges beständig gezwungen war,
zu Anleihen seine Zufluoht zu nehmen. VOll 431/0-426/5 lie
feiten die Bundessteuern einen Ertrag VOll jährlioh gegen 600
Talenten, VOll 425/4-423/2 das Doppelte. Das ergibt zusammen
7200 Talente.

Dazu kommt weiter die Elcrq:wpu, die zum erste~ 1\'lal 428/7
im Betrage von 200 Talenten erhoben wurde und seitdem bis
zum Frieden einen beständigen Posten des attisohen Budgets ge
bildet hat, wie sich aus zahlreichen Anspielungen bei Aristo
phanes Nehmen wir an, dass jährlich 200 Talente aus
dieser Quelle einkamen, so ergibt das füi' die 6 Jahre von 428/7
-,<I,~li/~ zusammen 1200 Talente.

Endlich wäre noch der Ertrag der Kriegsbeute und ausser
ordentlichen Kriegscontributionen, sowie der etwaige Ueberschuss
der inneren Verwaltung von Attika zu berticksiohtigen. Diese
Einnah~en können aber nur verhältnisslllässig unbedeutend ge
wesen sein und dürfen hier vernachlässigt werden, um so mehr,
als wir oben die Bundessteuern mit ihrem vollen Betrage in An
satz gebracht haben, der in Wirklichkeit niemals filr die Krieg
führung verfügbar blieb.

Für den archidamischen Kl'ieg bis .Mitte 422 sind demnach
verwendet worden:

aus Anleihen, d. h. aus dem Staatsschatz 5000 t.
aus den Bundessteuern 7200 "
aus dem Ertrage der etcrqlOpU • 1200 "

zusammen 13400 t.
Dabei ist zu bemerken, dass am Anfang des Krieges nooh ein
Rest aus den Tributen von 432/1 zur Verfügung stehen lllU''''.'',
während andererseits auoh Ende 423/2 ohne Zweifel noch ein
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Thei! der im Frühling dieses Jahres eingegangenen Tributsllmmen
übrig war. Diese beiden Restbestände mochten sich nngefähr
compensiren, und so erhalten wir denn einen jährliohen Aufwand
für Kriegszweoke von im Durohschnitt etwa 1500 Talenten.

Auf die einzelnen Kriegsjahre entfallen folgende Summen:
431/0 1-427/6 aus Anleihen 4:150 t.

n aus Bundessteuern 3000 "
" aus der €tcJ'q>opa • 400

zusammen t.

zusammen
aus der
€tO"lpopd
200 t.
200 n

200 "
200

426/5
425/4
424/3
423/2

jährlich also gegen 1500 t.
aus An- aus Bun-
leihen dessteuern

t.

mir, aufge-
stellte Berechnung, die natürlioh nur auf annähernde Riohtigkeit
Anspruch macht, viel mehr innere Wahrecheinlichkeit besitzt als
die Aneätze Kirohhoff's, wonach die Kriegskosten sich ~n den
drei ersten Jahren auf (mindestens 7400 oder für das Jahr durch
schnittlich 24662fs Talente' (a. a. O. S. 30) beliefen, dagegen in
den beiden nächsten Jahren (428/7 und 427/6) nur je 800 Talente
betragen haben könnten, um danu auf 1100, 1500 und schliess
lich beinalfe 1700 Talente anzuwachsen. Die ersten drei Jahl'e
hätten also zusammen denselben Aufwand erfordert wie die fol
genden sechs. Zur Erklärung an Soldherabsetzungen zn denken
ist ganz unstatthaft, denn je länger der Krieg dauerte, um so
schwerer musste es naturgemäss für Athen werden sich die nö
thige AnzahlJ.'Iatrosen zu verschaffen i und was die Bürgertrupppen
angeht, BO zeigt die Erhöhung des Richtersoldes durch Kleon
deutlich, wie weit man davon entfernt war, zu Lohnreductionen
zu schreiten. Es bleibt eben wahr, was Hegesippos einmal sagte,
dass <der Krieg sich sein Futter nicht zumessen lässt'.

Athen trat in das Jahr 422/1 mit einer Schuldenlast an die
Tempelschätze von gegen 5500 Talenten, zu denen dann nooh die
in den letzten 11 Jahren aufgelaufenen Zinsen hinzutraten. Diese
Anleihen hatten die Sohätze bis auf den eisernen Reservefonds

1 Genauer von Anfang Tha.rgelion 4S211 bis Ende 42716.
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von 1000 Talenten und vielleicht noch einen unbedeutenden Rest
von einigen hundert Talenten erschöpft; die Kriegfühl'ung musste
also aus den laufenden Einnahmen bestritten werden, d. h. im
Wesentlichen aus den an den grossen Dionysien 422
genen Tributsummen, soweit sie nicht schon in den letzten Mo
naten des eben abgelaufenen Finanzjahres zur Verwendung ge
langt waren. Immerhin moohte dieser Betrag ausreiohen, um die
Kosten des kurzen thrakischen Feldzuges im Spätsommer 422 zu
decken. Bald darauf machte der Frieden allen finanziellen Schwie
rigkeiten ein Ende, und gewährte die Möglichkeit, die Rückzah
lung der aufgenommenen Anleihen in Angriff zu nehmen. Nach
Andokides (v. Frieden 8) sollen in den nächsten Jahl'en 7000
Talente auf die Akl'opolis gebracht worden sein, eine Angabe,
die freilich eine starke Uebertreibung enthält, da aer Gesammt
betrag der von 422/1 bis 417/6 eingegangenen Bundessteuern
eben nur höohstens 7200 Talente ausmacht. Von dieser Summe
waren aber zunächst eine Menge rüokständiger Ausgaben aus den
letzten Kriegsjahren zu bestreiten 1, ferner die Kosten für Er
gänzung des Materials für Heer und Flotte, endlich das Erfor
derniss für die J!'eldzüge in Thrakien, im Peloponnes und nach
Melos, abgesehen von den sonstigen laufenden Ausgaben. Die
Rüstungen für die Expedition nach Sicilien haben dann den ganzen
Betrag der an den Dionysien 416 eingegangenen Tribute ver
sohlungen, so dass es im folgendeu Winter wieder nothwe..dig
wurde, auf Anleihen aus dem Schatze zUl'ückzugreifen, allerdings
zunächst in de~ Betrage von etwa 350 Talenten (CIA.
I 183). Die Erfordernisse der Kl'iegfiihrung in den Jahren 414/3
und 413/2 nahmen nicht nur die laufenden Einnahmen vollständig
in Anspruch, sonderI\ versohlangen auch alles, was sich seit 421
in den Tempelschätzen wieder angesammelt hatte, se dass Anfang
412/1 die Nothwendigkeit nicht länger zu umgehen war, die
eiserne Reserve der 1000 Talente in Anspruoh zu nehmen (Thuk.
VIII 15 Philochor. fr. 116).

Aus dem allen sich, dass in den 10 Jahren von
422/1-413/2 der Gesammtertrag der Bundessteuern mit 12000
Talenten, und der Einkünfte der Tempelschätze mit viel-
leioht 600 Talenten für oder doch hauptsächlich
für Kriegszwecke zur Verwendung gekommen ist. Eine EtO'qlOpa

1 Vgl. Mist. Ritter 1366 f. Thuk. VII 48, 5.
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ist dagegen in dieser Zeit, soviel wir wissen, nicht zur Erhebung
gelangt!.

Von jetzt ab ist selbst eine annähernde Schätzung des Auf
wandes nicht mehr möglich. Vor allem fehlt uns jede sichere
Angabe über den Betrag der Einnahmen, die Athen in der Zeit
des dekeleischen Krieges gehabt hat, einmal, weil seit 413 die
Tribute duroh die dKO(jT~ ersetzt waren, vor allem aber wegen
des sohwankenden Umfanges der attisohen Herrschaft in Folge
des Abfalls und der Wiederunterwerfung von Bundesgenossen.
Dazu kommt, dass die Flotte immer mehr darauf angewiesen
war, durch ausserordentliche Oontributionen ihren Unterhalt zu
bestreiten.

An ber~iten Mitteln standen Athen zu Anfang 412/1 zu
Gebote der eiseme Reservefonds von 1000 Talenten, der damals
zuerst angegriffen und im Laufe des Jahres verbrauch!)worden
ist, ferner die Weihgesohenke in den Tempeln, deren Betrag
Thukydides für den Anfang des Krieges auf 500 Talente be
reohnet, und die sich seitdem nach ~usweis unserer Inventarien
nur unbedeutend vermehrt hatten j endlioh das goldene Gewand
der Parthenos, das aber nicht zur Verwendung gekommen ist.
Die übrigen Weihgesohenke sind dagegen mit versohwindenden
Ausnahmen im Jahre der Arginusenschlacht, zum Thei! vielleicht
sohon früller, in die Münze gewandert.

EII1<popa soheint in diesem Zeitraum nur zweimal bezahlt
worden zu sein. Wenigstens weiss der Spreoher der 21.
nischen Rede, der seine sämmtlichen Leistungen für Staatszwecke
von 411/0-405/4 mit der grÖBsten Genauigkeit aufführt, nur von
zwei Zahlungen für diesen Zweck zu berichten, allerdings in ver
hältnissmässig hohem Betrage, da er das eine Mal 30, das andere
Mal 40 Minen zu entrichten hatte (§ 4). Freilich war er ein
sehr reioher Mann.

Ausserordentliohe Kriegscontributionen von Freund und Feind
zu erheben wurde in dieser Zeit fMt die Regel. In welchem Be
trage die Notiz, dass Alkibiades vor seiner Rückkehr nach
Athen 407 von den Städten am Keramischen Busen in Karien
nioht weniger als 100 Talente eingetrieben hat (Xen. Hell. I 4,9).

Soll nun trotz alledem eine Schätzung der Kosten des

1 Ygl. Arist. Lysistr. 654, Gilbert Beiträge S. 285. Ob das Pse
phisma CIA. I 66 sich wirklich auf die sicilische Expedition bezieht,
ist doch sehr fraglioh.
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dekeleischen Krieges gewagt werd~n, so wäre etwa folgende Rech
nung aufzustellen:
Reservefonds und Weihgeschenke 1500 t.
Bundessteuern der 7 Jahre von 412/1-406/5 jlihrlich

600 Talente, d. h. die Hälfte des friiheren Betrages 4200"
Ehnpopa, Kriegscontributionen . I • 2000 "

zusammen 7700 t.
Das ergäbe für das Jahr im Durchschnitt 1100 Talente; jedenfalls
das Minimum dessen, was für den Unterhalt der grossen J!'lotte
und eines beträchtlichen Landheeres unumgänglich nothwendig
war. So hören wir denn in der That, dass die Flotte schon im
Fl'ühjahr 411 von Athen keinen Sold mehr erhielt, ein Zeichen,
dass der am Anfang desselbeu bürgerlichen .Jahres in Angriff
genommene Reservefonds schon erschöpft war, oder sich doch
seiner Erschöpfung näherte 1. Unsere obige Schätzung wird also
hinter der Wahrheit zurückbleiben, und l1I\mentlich der dritte
Posten erhöht werden müssen. Ohnehin sind die Ausgaben wäh
rend der 9 ersten Monate des Jahres 405/4 bis znm Falle Athens
hier vernachlässigt.

Die Gesammtkosten des peloponnesischen Krieges werdl'n
also auf gegen 35000 Talente anzuschlagen 165 Millionen,
odel' mit Berücksichtigung der gesunkenen Kaufkraft des Geldes,
600 Millionen Mark. Dabei sind natiirlich nur die Ausgaben der
Staats-, beziehungsweise Bundeskasse in Rechnung gpstellt, nicht
aber der zum Thei! sehr beträohtliohe Aufwand einzelner Bürger

Kriegszwecke, vor allem ftlr die Trierarchie. Und ebenso
wenig die Verluste an Privateigenthum in Folge der feindlichen
Oocupation, der Störung des Verkehrs, und zuletzt der Abtretung
aller auswärtigen Besitzungen.

VI. Das Amt der Poristen.

Es sei mir gestattet, zum Schluss noch eine staatsrechtliche
Frage zu erörtern, die mit dem Gegenstande der vorstehenden
finanzgeschichtlichen Untersuchung in engster Beziehung steht,

In der letzten Scene der aristophanischen Frösche gibt

1 Thuk. VIII 76 ßpaxu TE TI €lval K«I OUO€VO~ liEIOV, ilJ rcpo~ TO
rc€PITllV€l1aCU TWV rcOA€IL[WV fI rcOAI~ C1q>{C11 XPyt(HILO~ ijv, Kai oootv arco

WA€KEVal, 0\ Te f.lytT€ apTujJloV €lxov ~TI rcEf.lrc€IV, MA' aOToO trcOPlt:OV
01 C1TpaTlWT«1 KTA.

Rhein. Mus. 1. l'hilol. N. F. XXXIX. 16
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Pluton dem Aeschylos einen Strick und einen Doloh mit dem Auf
trage (1504 ff.)

Kat Mt;; TOUTt KkEQ(pWVTt Q)EPWV
Kat TOUTl TOlen rroplG'Tlitt;;,
MUPllllKl 0' 01100 Kal NlKOIlUX't!,
TobE b' ,ApXEIlOPl/J
Ka\ Q)PUz:' mJrOl';; TaXEW';; i\K€lV KTft.

Ausserdem werden die Poristen in unserer gleiohzeitigen Ueber
lieferUllg nur noch in Antiphons Rede für den Choreuten (49)
erwähnt, und zwar zusammen mit den Praktaren nnd den Poleten.
Auch die Grammatiker wissen über das Amt nichts anderes zu
sagen, als wall sich schon aus dem Namen entnehmen lä~st: die
Poristen seien eine Behörde gewesen, die mit der Beschaffung
neueI' Einnahmequellen (rropo<; XPIllllXTWV) zu thun gehabt hätten
(Bekk. Anecd. 294. Sohol. .!.rist. Fr. 1504). )

Aus diesem seltenen Vorkommen und aus der Unkunde der
Grammatiker ist denn sohon längst gesohlossen worden, dass das
Amt der Poristen in der demosthenisohen Zeit nicht mehr be
standen haben kann. Und ebensowenig passt ein solo11es Amt
in die Zeit der finanziellen Blüthe Athens vor dem peloponne
sisohen erst einer Zeit finanzieller Bedrängniss konnte
man dahin kommen, eine eigene Behörde einzuriohten zu dem
Zweoke neue Staatseinnahmen aufzufinden. Eine untere Grenze
gibt uns (Ue Rede Antiphons für den Choreuten, die nioht nach
412 gehalten sein kann. Aber wahrsoheinlioh ist das Amt auoh
nioht lange vor dieser Zeit geschaffen worden. Im archidamisohen
Kriege wenigstens werden die Poristen nioht nur niemals er
wähnt, sondern wir haben auch in der Sehrift < vom Staate der
Athener' (HI 2) ein ausdrückliohes Zeugniss dafür, dass damals
der Rath die Competenz hatte, rrEpl rropolJ XPllj.laTWV Massregeln
zu treffen 1; und dem entsprechend l'ühmt sieh der Paphlagone
in den Rittern des Aristophanes (774f.), dass er als Rathsherr
die Finanzen in guten Stand gebracht habe:

o~ rrpffim Il€.v ~VlK' EßOVAElJOV, G'ol XPTtllllTa rrJ..elG'T'
a.1t€bEtEa

EV T4J KOlV4J, TOUi,; Il€.v G'Tpeßkffiv, TOUi,; b' urxwv, TOUC;;
OE j.lETalTWV.

Auch sind, soviel wir wissen, in der Zeit

1 Gilbert Beiträge 387 f. Aber allerdings hatte der Rath auoh
nach der Poristen diese Competenz, vgI. Lysias g. Nikom, 22.
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des archidamischen Krieges überhaupt nicht vorgenommen wor
den. In den folgenden Friedensjahren bis zur sicilischen Expe
dition lag bei dem blühenden Zustande der Finanzen (Andok. v.
Fr. 8 f.) nicht das geringste Bedürfniss vor, eine Behörde wie
die Poristen zu schaffen. Um so mehr aber w1ar das der Fall,
seitdem mit dem Wiederausbruch des Krieges mit Sparta, der
Besetzung von Dekeleia: und bald darauf der sicilischen Katastrophe,
an die finanzielle Leistungsfahigkeit Athens von Neuem die höch
sten Anforderungen herantraten. Das ganze Finanzwesen des
Reiches wurde damals durch die Aufhebung der Tl'ibute, und
deren Ersetzung durch die E\KO(j'T~ auf eine nene Grundlage ge
stellt, in der inneren Verwaltung und im Krieg<lwesen die höchste
Sparsamkeit eingeführt (Thuk. VIII 4), zugleich erfuhren die
Befugnisse des Rathes durch die Schöpfung der neuen Behörde
der Probuleneiue sehr wesentliche Einschränkung. Wenn irgend
ein Zeitpunkt, so ist es diesel', wo wir die Einsetzung der Po
risten erwarten sollten; und da die Rede Antiphons für den
Choreuten auch aUB anderen Gründen mit grosser Wahrscheinlich
keit in die Zeit gleich nach der sici!ischen Katastrophe gesetzt
wird 1, so spricht alles dafür, dass das neue Amt wirklicll im
Jahre 413/2 geschaffen ist. Die Stelle der Frösche beweist uns,
dass noch im Jahre 406/5 Poristen in Thitigkeit waren. Wie

das Amt noch über dieses Jahr hinaus bestanden hat, soll
unten erwogen werden.

Die Competenz der Poristen ist schon durch ihren Namen
charakterisirt. Es handelt sicl} um den nopoc;; xpruuhwv, mu
die Beschaffung der Mittel und Wege zur Deckung der lanfenden
Staatsausgaben, zunäohst natürlich Ausgaben für die Krieg
führung. Es ist im Wesentlichen dieselbe Aufgabe, die in der
demosthenischen Zeit der< Vorsteher der Verwaltung' (6 Enl T~

bl0IK~(j'EI) zu erfüllen hebt doch Hypereides da wo er von
den Verdiensten Lykurg's spricht, in erster Linie hervor, dass
er XPlllJ.cXTWV nopouc;; gefunden habe 2. Schon Böekh hat auf
diese Analogie zwischen der Thätigkeit der POl'isten und des
Vorstehers der Verwaltung hingewiesen B. Und natürlich können
die Obliegenheiten der Poristen sich nicht darauf beschränkt
haben, etwa Jahl' für Jahr ein lleues Steuerbouquet vorzulegen.

1 Sauppe O. A. II p. 144, Blass Attische Bereds. I 186.
2 'Y'ltEP 'twv AUl<oopyou mdowv, fr. 121 Blass.
11 Staatsh. 12 225,
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Zu diesem Zweok hätte man keine eigene Behörde zu soha:ffen
brauohen. Die Einsetzung einer solohen Behörde hatte vielmehr
nur dann einen Sinn, wenn zugleich eine Generaloontrole \ibOI'
das gesammte Finanzwesen damit verbunden war,. wenn die Po
risten dafür zu sorgen hatten, dass nioht nur die Einnahmen
regelmässig eingingen, sondern auch, was praktisoh fast noch
mehr ins Gewioht fiel, die überflüssigen Ausgaben nach Möglioh
keit beschnitten wurden. Hat ja doch auch der Vorsteher der
Verwaltung in der zweiten Hälfte des vierten Jahrhunderts eine
solche Generalcontrole ausgeiibt.

Daraus ergibt sich sogleioh eine weitere Folgerung.
Zum Sohatzmeister deI' Göttin, oder zum Apodekten oder Poleten
war jeder Athener qualificirt, der die politischen E~enrechte

besass, und dessen Vermögen gross genug war, um für die Ehr
liohkeit seiner Verwaltung Garantie zu geben.· Aber für ein
Amt wie das der Poristen war keineswegs der erste Beste be
fähigt, Sollte die ganze Einrichtung nicht ihren Zweck von vorn
herein verfehlen, so musste die Behörde aus erfahrenen iinanz
männern gebildet sein, musste womöglioh eine finanzielle Capa
cität darin sitzen. Es wäre einfach eine Absurdität gewesen,
ein solches Collegium durohs Loos besetzen zu wollen. Da wir
den Athenern eine solche Absurdität doch nicht so ohne Weiteres
imputiren dürfen, so werden wir trotz des Fehlens jedes directen
Zeugnisses berechtigt sein zu der Annahme, dass die Poristen
duroh Cheirotonie erwählt wurden, ganz ebenso wie später der
Vorsteher der Verwaltung 1. Und auoh die Wiederwahl muss
gestattet gewesen da es sonst bald an geeigneten Candidaten
gemangelt haben würde, besonders wenn das Collegium der Po
risten was zwar nicht überliefert, aber doch naoh aller Ana
logie höohst. wahrscheinlioh ist aus zehn Mitgliedern bestan
den hat.

Von welcher Bedeutung während der letzten Jahre des
peloponnesischen Krieges diese Behörde gewesen ist, zeigt am
besten die angeführte Stelle der Frösche, Hier nennt der
Diohter die Poristen auf gleicher Linie mit den einflussreichsten
Männern des Staates, einem Kleophon, einem Adeimantos, einem

1 R. SchoeH in den Commentatienes in henorem Mommscnii S.
454 ff. hat dasselbe aus anderen Gründen zu erweisen versucht, nie ich
aber nicht für ganz durchschlagend ansehen kann, so sehr ich in der
Sache selbst mit Schoell übereinstimme.
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Nikomaohos. Und wenn Antiphon dagegen die Poristen mit den
Poleten und Praktoren zusammenstellt, so beweist das keines
wegs, dass diese drei Aemter etwa an AnsehelJ sioh gleich stan
den. Es handelt sich in dem von Antiphon bespro,henen Falle
um die Eintreibung rückständiger Gelder; diese konnten die Po
risten unmittelbar nioht bewirken. sie mussten vielmehr zu dem
Zweck die Hülfe anderer Behörden in Anspruch nehmen: der
Praktoren zur Einziehung des dem Staate verfallenen Gutes, der
Poleten zur Realisirung des Werthes des eingezogenen Eigen-

. thums. Auch ist nicht zu vergessen, dass Antiphon die Poristen
an erster Stelle nennt.

Ein solohes Amt kann nicht ohne den weitgreifendsten Ein
fluss auf die ganze Staatsverwaltung gewesen sein. Es finden
sich denn auch in der Geschichte der Jahre 413-405 eine Reihe
VOll Thatsachen, die 6S nothwendig machen, die Existenz einer
obersten Finanzbehörde neben Rath, Strategen und Hellenotami'Jn
anzunehmen; und diese Behörde kann, soweit wir den Organis
mns des attisohen Staates in diel;er Zeit kennen, nm das Colle
gium der Poristen gewesen sein.

So hören wir, dass kurz vor der AufIuhrung der Frösche,
406/5, Agyrrhios und Arohinos das Honorar der Komödiendiohter
vermindert hätten; und zwar werden sie bei dieser Gelegenheit
als ltpo'i<1raJlEvOt T~'; bl']Jlo(fi«~ Tp«mtz:l']~ bezeichnet (Scbol. Arist.
Fr. 367). Als Loosbeamte hätten sie diese Competenz sohwer
lich gehabt, auch wäre es ein sehr sonderbarer Zufall, wenn zwei
so ausgezeichnete Staatsmänner zur selben Zeit durch das Loos
in die Verwaltung berufen worden wären, Die Hellenotamien
können als Bundeabeamte hier, wo es sich um eine Ausgabe des
athenischen Staates als solchem handelt, nicht in Betracht kommen;
die Annahme endlioll, Agyrrhios und Arohinos wären in diellem
Ja.hre Mitglieder des Rathes gewesen, ist duroh die ausdrückliche
Angabe, dass beide ein Finanzamt bekleidet hätten, von vorn
herein ausgeschlossen. Sassen beide Männer aber damals im
Collegium der POfisten, so erklärt sich alles auf die einfachste
Weise; Bie hatten dann nicht nur das Recht, Bondern sogar die
amtliche Obliegenheit, Luxusausgaben nach Mögliohkeit zu be
Bchränken. Wir verstehen dann auoh, warum der Diohter gerade
auf die PoriBten einen solchen Hass geworfen hat.

In demselben Jahre 406/5, bei Gelegenheit des Arginusen
prozesses, wird Archedemos bezt'lichnet als Ö TOG b~/lOU TOTE

ltPOE<1Tl']KW'; .Kal T~~ blwß€A{a~ tltlJlEAOj.lEVO'; (Xen, Hell. I 7,2).
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Hier ist das Wort worauf alles ankommt, ~HWßEAi(Xl;, allerdings
eine Emendation von Dindorf statt des überlieferten blwKEAial;,
wofür die älteren Ausgaben AEKEAEia<; in den Text setzten; aber
die Emendation ist evident, und jetzt allgemein angenommen.
Wenn auch nicht gewiss, so ist es doch wenigstens sehr wahr
scheinlich, dass Xenophon mit dem Ausdt'uck Ö Tt1<; blwßEAia<;
ElTI/lÜO/lEVOl; die amtliche Stellung des Archedemos bezeichnen
will, da er dessen Qualität als Demagoge schon mit den Worten
Ö TOO b~/lou TOTE rrpoE<JTJ']I<Wl; hervorgehoben hatte. Und dass
Aroheclemos in der That zu dieser Zeit ein Finanzamt bekleidet
hat, dafür spricht seine Anklage gegen den Strategen Erasinides
wegen Untersohlagung von Geldern aus dem Hellespont. Da nun
die Diobelie, soweit sie in den Gerichtsgeldern keinec?eckung
fand, aus der Kasse der Hellenotamien bezahlt wurde 1, so liegt
die Annahme sehr nahe, dass Arohedemos eben Hellenota
mias war (Böckh, Staatsh. I 312) und zwar um so mehr, als
jene von Erasinides wirklich oder angeblich untersohlagenen
XP~/lam E~ 'EAAJ']<JrroVTou offenbar Bundesgelder gewesen sind.
Dennooh glaube ich nicht, dass diese Annahme richtig ist. Zwar
darauf ist nicht viel Gewicht zu legen, dass in einer Sohatz
Urkunde das Collegium der Hellenotamien dieses Jahres als
XaplahJ']l; Xapiou 'A"fPUAn8EV Kat <Juvapxovw;; bezeiohnet wird
(CIA. I 140), obgleich wir allerdings Archedemos als Präsidenten
der Behörde zu finden erwarten sollten. Aber es soheint über
haupt nicht, als ob die Hellenotamien in der Zeit despeloponne
sischen Krieges besonderen Einflnss auf die Finanzverwaltung
geübt hätten. Allerdings wurden sie durch Cheirotonie beste1lt2 ;

aber das Verbot der Wiederwah13 maohte es zur Unmöglichkeit,
dass irgend ein Staatsmann, auf dieses Amt gestützt, die Leitung
der Finanzen hätte in die Hand nehmen können. Und was spe
ciell die Diobelie angeht, d. h. wie wir oben gesehen haben den
Riohtersold, so ist in dem ersten Jahre wo sie wieder gezahlt
wurde, 410/9, Kleophon nioht unter den Hellenotamien; und doch
wissen wir, dass er es war, der die Soldzahlung in Athen wie
der eingefiihrt hat und unermüdlich thätig geblieben ist, um sie
im Gang zu erhalten 4. Also auch .Archedemos wird nicht Hel-

1 CIA. I 188 und oben S. 240.
2 Loesohcke, De titulis aliquot Atticis (Bonnae 1876) S. 9 f.
3 Wenigstens kennen wir kein Beispiel eines Hellenotamias, der

mehr als einma.l diese Würde bekleidet hätte.
4 Aesch. v. d. Ges. 76 ln€cpeapKw~ VO/Ail XPfJ/A(XTWV TOV /l~/AOv.
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lenotamias gewesen sein; dagegen erklärt sich alles aufs Ein
fachste, wenn er im Jahl'e 406/5 zu den Pofisten gehört hat,
vielleioht das leitende Mitglied des Collegiums war. Lag dooh
gerade den Poristen die Aufgabe ob, die Mittel zu den laufenden
Ausgaben, uud also namentlich auch für den allea verschlingen
den Heliasteusold (Arist. Fr. 1466) herbeizuschaffen.

Von viel grösserer Wichtigkeit sind die Angaben über
Kleophon's amtliche Stellung. Kh€.OqJWVTa. oE: rraVTEt; 1l1T€. 
sagt Lysias in der Rede über Aristophanes' Vermögen (49)
ön rrohM ETIl OlEXEipll1E Ta Ti'j<;; rrOhEW<;; mXVTa Kal rrpOl1e.bo
KilTO rravu rroAla ~K Tfir;; apxi'!<;; EXElV. Hier ist das Gerede von
dem amtlosen Demagogen, der durch seinen blossen Einfluss auf
die Volksversammlung den Staat leitet, von vorn herein abge
schnitten; denn Lysias sagt ja ausdrücklich, dass Kleophon eine
&PX~ bekleidet hat. Und ebenso wenig geht es an, Kleophon
als leitenden Rhetor in der Bule auszugeben j denn das Loos
konnte ihn unmöglich Jahl' für Jahr (rroXM ETl'j) in diese Körper
schaft bringen. Kleophon muss also in der Zeit seiner Macht
d. h. von 410-405 ein Staatsamt im eigentlichen Sinne des
Wortes bekleidet haben; die Frage ist, welches?

Nach den Scholien zu Aristophanes' Fröschen (E79) wäre
Kleon Stratege gewesen. Man diese Angabe gewöhnlich
ohne Weiteres bei Seite zu werfen, gerade wie die ähnlichen An
gaben über Hyperbolos; werden doch sogar Kleon's StJrategiien
nach Möglichkeit zn leugnen versucht. Wie unmethodisch ein
solches Verfahren ist, bedarf keiner Ausfilhrung. Eupolis Klage,
dass jet,zt, statt wie einst Männer

~K TWV rrpwTl<J'Twv OlKIWV, rrhOUTl.!J ll!V€..l iE rrpwTol
Gesindel (I<ae&PllaTa) zn Strategen gewählt würde, muss doch
einen thatsächlichen Untergrund haben. Und wenn Rleon zur
Strategie gelangt ist, warum nicht auch seine Nachfolger in der
rrpo<J'TMia TOU b~p.ou?

Nun wissen wir allerdings, dass Kleophon nicht unter den
Strategen gewesen ist, die im Frilhjahi 406 an Alkibiades und
seiner Collegen Stelle für das Amtsjahr 406/5 gewählt wurden.
Und ebensowenig wird Kleophon bei seinem politischen Gegen
satz zu Alkibiades zu den Strategen des Vorjahrs gehört haben.
Da auch nnter den neun bekannten Strategen des Jahres' 410/9
Kleophon's Name fehlt, so ist es so gut wie gewiss, dass er auch
damals das Feldhermamt nicht bekleidet hat. Für die beiden
zwisohenliegenden Jahre 409/8 nnd 408/7 ist na6h alle dem eine
Strategie Kleophon's sehr unwahrscheinlioh.
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Wolll aber bleibt die Möglichkeit, dass Kleophon sei es
an der Nachwahl für die in Folge der Arginusenschlacht abge
setzten Feldherrn im Herbst 406, sei es an den regelmässigen
Archaeresien im folgenden Frühjahr, oder auch bei beiden Gele
genheiten zum Strategen erwählt worden ist. Bei der massge
benden Stellung, welche die radicale Volkspartei in Athen damals
einnahm, hätte die Wahl ihres hervorragendsten Führers zur
höchsten Würde des Staates gar nichts auffallendes j im Gegen
theil, es wäre sehr auffallend, wenn Kleophon nicht nach dem
höchsten Amt gestrebt hätte oder bei der Bewerbung unterlegen
wäre. Die bekaunte Geschichte, wonach Kleophon mit dem
Schwert umgürtet in die Volksversammlung kam, uud jedem den
Kopf vor die Füsse zn legen drohte, der es wagen w~rde von
Frieden zu sprechen, eine Geschichte, die nicht nur von Aeschines,
sondern auch von Aristoteles erzählt wird 1, hat zur Voraussetzung,
dass Kleophon ein militärisches Amt bekleidete, denn ein ein
facher Bürger durfte nicht bewaffnet in der Ekklesie erscheinen.
Und dieses militärische Amt kann bei Kleophon's hervorl'l:.gender
politischen Stellung doch kaum ein anderes gewesen sein als eben
die Strategie. Noch deutlicher geht das hervor aus Lysias'
(g. Agor. 12) über den Process, der zu Kleophon's Ver-
urtheilung und führte. Er wurde nämlich verurtheilt,
ön OUK iiMlEv Ei<; Ta Ö1t'AU aVU1t'UUaOIl€VOr;;, d. h. wegen eines
Vergehens (AHTCoaTpll:Tiou) das für eine~ gemeinen Soldaten nur
eine partielle Atimie im Gefolge hatte. Wenn aber Kleophon
als Stratege seine Pflicht nicht that, orler doch beschuldigt wurde
sie nicht gethan zu baben, so hat weder die exceptionelleZu
l3ammensetzung des Gesohworenengeriohts nooh die Sohwere der
verhängten Strafe etwas Auffallendes ß.

Die Angabe der Soholien zu den Fröschen ist ahlO doch
vielleicht einer guten QueUe eutnommen, und Kleophon wirklich
von Herbst 406 bis FrÜhjahr 404 Stratege gewesen. Dass Platol1
an den Lenäen 406/5 den Demagogen in Person auf die Bühne
bI'aohte, ist kein Gegengrund, da wir nicht wissen, wieweit die
Freiheit der Komödie dam.als beschränkt war; auf alle Fälle aber
wird nur die erste Strategie Kleophon's im Jahre 406/5 dadurch
berührt.

1 Aesch. v. d. Ge;;. 76, Aristoteles fr. 71 Müller (FRG. II 127)
bei Sohol. Ariat. Frösohe 1532.

2 Vgl. Sievers, Comment. hist. de Xeu. Rell. S. 44-.
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Immerhin aber reicht dies~, im besten Fall.achtzehnmonat
liehe Strategie Kleophon's keineswegs aus zur Erklärung von
I,ysias' Ausdruck: rroAM ET11 bl€X€lPlO'E Ta Tfj~ rrOAEWlö rravTa.
Es bleibt also immer noch die Frage, welche Stellung Kleophon
in den Jahren von 410/9-407/6 bekleidet hat. Nur dass es ein
Finanzamt gewesen sein muss, zeigt ausser Lysias' Worten auch
der Vorwurf des Aeschines, dass Kleophon den Demos durch
Geldvertheilungen verdorben habe.

Die Loosämter werden wir selbstverständlich auch bier
ausschliessen müssen. Ebensowenig dürfen wir an das Amt eines
Hellenotamias denken j denn erstens konnte Kleophon diese Wiirde
nur einmal bekleiden, nicht <viele Jahre'; ferner hätte 131' als
Hellenotamias keineswegs die C gesammte Verwaltung des Staates'
unter sich gehabtj endlich wissen wir, dass er 410/9 sicher,
407/6 höohst wahrsclleinlich in diesem Collegium nicht gesessen
hat. An den C Vorsteher der Verwaltung' (Errt Tfj blOlKf]O'El) zu
denken, ist auf den ersten Blick sehr verführerisoh, um so mehr,
als von 410/9-407/6 gerade eine panathenäisohe Finanzperiode
läuftj aber es darf wohl jetzt als ausgemacht gelten, dass dieses
Amt im V. Jahrhundert nooh nicht· bestanden hat. Auch bliebe
in der That neben den Poristen für den Vorsteher der Verwal
tung kein Raum. So gibt es nur ein einziges Amt, kraft dessen
Kleophon die Machtftille ausgeübt haben kann, die ihm Lysias
zuschreibt, eben das Amt eines Poristen. Und dass dieser Scl1luss
richtig ist, dafUr haben wir in der gleichzeitigen Ueberlieferung
wenig8tens eine Andeutung. Andokides vergleicht in der Rede
'von seiner RUckkehr', die bekanntlich 409 oder in einem der
nächstfolgenden Jahre gehalten ist, seine eigenen Verdienste um
den Staat mit denen der leitenden Staatsmänner (§ 17): TOOTO
JAEV ÖO'Ol TWV rrOAlTWV Ta UJA€TEpa blaXElpi~oVTE~ aplUplOV UJA1V
hrropil:oUO'lV, UAAO Tl 11 Ta U/l€T€pa U/llV hlMal!l; .Toiho /JE
lSO'Ol (1TpaTlll01 KTA. Namen darf Andokides hier in der Deme
gorie naoh dem parlamentarischen Gebrauoh Atbens freilich nicht
nennen 1, aber die Anspielung auf Kleophon ist trotzdem ganz
unverkennbar. Den Ausdruok blfl.X€lpi~ElV braucht auoh Lysias
an der oben angeführten Stelle von Kleophonj der Ausdruck EK
rropil:ouO'lV konnte, solange es überhaupt eine Behörde deI' Po
risten gab, vom Hörer nur auf diese bezogen werden. Es sind

1 Vgl. Thuk. IV 27,5 und alle wirklioh gehaltenen oder fingirt,en
Demegorien aus dem V. und IV. Jahrhundert.
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. also die Porisren, von denen nach dieser Stelle die Geldverthei
lungen ausgehen; aus Aesohines wissen wir, dass es Kleophon

. war, der vor allem in dieser Richtung sich thätig zeigte. Zu
gleich sehen wir aus den Worten des Andokides, welch' hohe
Bedeutung im Staate dem Amt der Poristen zukam, da es mit
der Strategie selbst auf gleiche Linie gestellt wird.

Wenn nun auch die Poristen seit Emle des peloponnesischen
Krieges in unserer Ueberlieferung nicht mehr ausdrücklich er
wähnt werden, so war doch die Finanzlage Athens in den Frie
densjahren von 403-396, und später im korinthischen Kriege
derart, dass eine solche Behörde gar nicht entbehrt werden
konnte. Wir besitzen' in der That mehr als eine Andeutung
dafür, dass das Amt der Poristen bis zum 'Frieden des Antal-

'-"
kidas, also wahrscheinlich bis auf die Finanzreform unter dem
Archon Nausinikos, bestanden hat.

So soll der Sohn der Aspasia von Lysikles (Poristes' ge
heissen haben 1. Der Name ist in der ganzen griechischen Li
teratnr und Epigraphik völlig unerhört, und sollte Aspasil!. wirk
lich die Geschmacklosigkeit begangen haben, ihren Sohn 'Rent
meier' 2 zu nennen? Sie, die nun einmal in der öffentlichen
Meinung als Betaere galt, hatte doch doppelten Grund, jede
solche Anspielnng auf den Gelderwerb zu vermeiden. Ich denke
also, dass hier eine Verwechselung vorliegt, und dass der Sohn
der Aapasia nicht Poristes geheissen, wohl aber die Würde eines
Poristen bekleidet hat.

Aspasia hat Lysikles nach dem im Herbst 429 erfolgten
Tode des Perikles geheh'athet; nach einjährigel' Ehe fiel Lysikles
als Strateg in Karien im Herbst 428 (Thuk. III 19). Sein und
der Aspasia Sohn muss demnach im J. 428 oder Anfang 427 ge
boren sein. Staatsämter konnte er folglich nicht vor den ersten
Jahren des vierten Jahrhunderts bekleiden; ist er also Porist
gewesen, so muss das Amt noch nach der Anarchie bestanden
haben.

Ich erinnere hier an die TETTapaKOCfnl ~v erroplCf' EÖPl
rrtbl1<;;, die Aristophanes in den Ekklesiazusen erwähnt. Die An
nahme liegt sehr nahe, dass der Dichter durch das Wort erroplCfE
auf die Stellung des Euripides als Porisren hat anspielen wollen,

1 Aeschines der Sokratiker bei Barpokr. 'Äl11tao{a und Schol. Plat.
Menex. p. 285 C.

2 Pape-Benseler unter TTOPIl1Ti]<;.
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und jedenfalls hätte Euripides al,s Porist am ersten Veranl!tsEmng
gehabt, eine solche Steuererhöhung vorzusr.hlagen und durchzu
setzen.

Den direkten Beweis fUr die Existenz der Poristen in dieser'
Zeit gäbe uns die Rede des Lysias gegen Epikrates, wenn l'alk
mit seiner Emendation I1UIlITOPII1TWV fiir I1UllrcP€I1ß€UTWV in den
Eingangsworten Recht hätte. Von einer Gesandtschaft des Epi
krates steht in der ganzen Rede kein Wort, dagegen um so mehr
von einem Finanzamt, das der Angeklagte verwaltet hat; er und
seine Collegen werden als <puAaKE<;; XPI1Il(hwv, 0\ TWV abll<Ouv
TWV KOAIl(JTlll (§ 3) bezeichnet; ferner waren sie es, die die Sold
zahlungen leiteten (§ 11) wl1TE oUKEn WV ODTOI KA€ITTOU(JlV Op
llZ:E118E, an,' WV <l11TOt AIlIlßaV€T€ XaP1V fl1Se, W(JITEP U/AEic;; Ta
TOlhwv 1l1I1SmPOPOOVT€<;; § 1). Ich wüsste nicht, auf wel
ches Finanzamt sich diese versohiedenen Ath'ibutionen beziehen
könnten, wenn nicht auf das der Poristen; denn einen <Vorsteher
der Verwaltung' hat es in der Zeit des korintlüschen Krieges
noch nicht gegeben, und ferner geht aus der Rede deutlich her
vor, das Epikrates Mitglied einer collegialischen Behörde wJ.r,
Eben deswegen aber, und auch ans Gründen des Rhythmus dürfen
wir die Worte Kat TWV (JuIlITPEI1ß€UTWV nicht einfach wegstrei-

1, und da also emendirt werden muss, ist O"Uf.11TOP10"TWV
jedenfalls die leichteste Aenderung. An dem <neuen Worf ist
kein Anstoss zu nehmen, denn solange es überhaupt Poristen

hat, mussten die Mitglieder dieser Behörde ebenso als
I1UI,tITOpll1rat bezeichnet werden, wie die Mitglieder einer Gesandt
schaft als O"ullITpel1ßeuTlli oder die Gesammtbeit der Strategen
als I1U(JTpaTI110l. Aber allerdings konnte ein Grammatiker, der
bei Demosthenes von dem Gesandtschaftsprozess des Epikrates
gelesen hatte, sehr leicht auf den Gedanken kommen, die Rede
des Lysias bezöge sich eben auf diesen Prozess, und sich berech
tigt glauben, den ungewöhnliohen Ausdruck O"U/AITOPII1TWV zu cor
rigiren.

Rom. Julius Beloch.

1 VgI. XIl81 KaTrrrOPl1Tal bJi 'EpaT0l1gevouc; KaI TWV TO\JTOU
cpLAwv, wodurch sich der Einwand von Blass I 445, 'dass die Anklage
rede stets nur gegen einen gehen konnte' erledigt. (Hentschel, Quae
stiones da orat. Epicratea, Diss. Leipzig 1874, angefiihrt von
Blass IV 340).




